
Änderungsbericht zur 
Vorschriftensammlung zur Ausbildung in der bayerischen Sozialverwaltung  
- mittlerer nichttechnischer Dienst - 
mit dem Curricularen Ausbildungsplan für den mittleren nichttechnischen Dienst in der 
Sozialverwaltung (Stand 01.09.2003) 
 
 
 
Änderungen zum 01.09.2007: 
 
Fachrichtung Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit und Staatliche Sozialverwaltung  

im Einzelnen Änderungen in den Lehrfächern 

•  1.4 Krankenversicherung 
1.4.1 - 1.4.3 bzw. 
1.4.6 - 1.4.8 
 
Einarbeitung der Änderungen durch die Gesundheitsreform zu 01.04.2007 
 

• 1.9 Familienhilfe, Erziehungsgeld, Elternzeit, Kindergeld 
1.9.2, 1.9.3 bzw. 
1.9.11 - 1.9.18  
Änderungen durch das BEEG zum 01.01.2007 
1.9.4 bzw. 
1.9.22 - 1.9.25 
Änderungen durch das LErzGG zum 01.01.2007 
Überschrift neu: 
Familienhilfe, Elterngeld, Landeserziehungsgeld, Elternzeit, Kindergeld 
 

•  2.8 Einkommensteuerrecht 
 
Anpassung an die Erfordernisse des BEEG und LErzGG 
 

 
Änderung unter Nr. 3 der Curricularen Ausbildungsplans -  
Praktische Ausbildung - Fachrichtung Staatliche Sozialverwaltung 
 
•  b) Kriegsopferfürsorge  

Aufgaben der Hauptfürsorgestellen in 
Lernziel Nr. 10 neu eingefügt 
 

Dauer 
2 Wochen 

•   Integration 
Aufgaben der Integrationsämter in 
Lernziel Nrn. 10 - 13 neu eingefügt 
 

Dauer 
2 Wochen 

•   Verwaltung 
Lernziel 6 Begriff "Erziehungsurlaub" durch "Elternzeit" ersetzt 
Lernziel 7: gelöscht (Zuständigkeit beim LfF) 

Dauer ½ Monat
(Kürzung um 
2 Wochen zu-
gunsten Inte-
grationsamt) 

•   Praktikum in der Gerichtsbarkeit 
bereits bestehende Praktikumsinhalte im CA aufgenommen 
 

Dauer 
1 Woche 

•   Anpassung der Dauer der Ausbildungsabschnitte insge-
samt (entsprach nicht den tatsächlichen Verhältnissen) 

 

 



Änderungen zum 01.09.2006: 
 
Fachrichtung Staatliche Sozialverwaltung,  

im Einzelnen Änderungen in den Lehrfächern 

•  1.11 Soziale Entschädigung 
1.11.32  - 1.11.35 
Berücksichtigung des Aufgabenbereichs der Hauptfürsorgestelle 
 

 
 
 
Änderungen zum 01.09.2005: 
 
Fachrichtung Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit,  
im Einzelnen Änderungen in den Lehrfächern 

•  1.1 Grundlagen des Arbeits- und Sozialrechts - Soziale Sicherung 
1.1.1  Reduziert von 2 auf 1 Stunde  
 
damit insgesamt 19 Stunden 
 

• 1.2 Arbeitsrecht 
Individuelles Arbeitsrecht 
1.2.27  Lerninhalt „Klagefrist“ der CA-Nr. 1.2.29 a zugeordnet 
1.2.29  aufgehoben mit bisher 7 Std. im FL II und aufgeteilt in  
1.2.29a  Lernziel: Voraussetzungen der Kündigungsschutzklage feststellen kön-

nen 
Lerninhalt: Feststellungsantrag; Klagefrist 
mit 2 Std. im FL I 

1.2.29 b Lernziel: Die Anfechtungsmöglichkeiten von Kündigungen bestimmen 
können 

 Lerninhalt: Einspruch beim Betriebsrat; Klage bei besonderem Kündi-
gungsschutz; Klage bei nicht fristgerechter Kündigung; Klage bei fristlo-
ser/außerordentlicher Kündigung; Klage bei Änderungskündigung 
mit 5 Std. im FL II 

 
•  1.4 Krankenversicherung 

1.4.8 Lerninhalt „Sterbegeld“ gelöscht 
 

•  1.15 Arbeits- und Sozialgerichtliches Verfahren 
Gemeinsame Vorschriften 
1.15.3 Erhöht von 6 auf 7 Stunden 
1.15.5 Reduziert von 5 auf 4 Stunden 
1.15.6 Reduziert von 5 auf 4 Stunden 
1.15.8 Erhöht von 3 auf 4 Stunden 
 
Arbeitsgerichtliches Verfahren 
1.15.11 Erhöht von 1 auf 2 Stunden 
1.15.13 Reduziert von 3 auf 2 Stunden 
1.15.19 Erhöht von 4 auf 5 Stunden 
1.15.20 Reduziert von 4 auf 3 Stunden 
1.15.25 Lernzielstufe von 2 auf 3 gehoben mit dem Lernziel „...bestimmen kön-

nen“ 
1.15.30 Erhöht von 18 auf 20 Stunden 
 



Sozialgerichtliches Verfahren 
1.15.47 Lerninhalt „Rechtshängigkeit“ aus 1.15.49 aufgenommen 
1.15.48 im Lerninhalt „besondere Ausnahme vom“ vor Öffentlichkeitsprinzip ge-

löscht 
1.15.49 Reduziert von 7 auf 6  Stunden und Lerninhalt „Rechtshängigkeit“ der 

CA-Nr. 1.15.47 zugeordnet 
1.15.52 Lerninhalt „Öffentlichkeit“ gelöscht, da bereits in CA-Nr. 1.15.48 enthalten 
1.15.58 im Lernziel Begriff „Entschädigung“ durch „Vergütung“ ersetzt 

Änderung des Lerninhalts in: 
 Fälligkeit und Höhe der Vergütung bzw. Entschädigung; Zuständigkeit; 

richterliche Festsetzung; Rechtsbehelfe; Vereinbarungen nach § 14 
JVEG 

 
  damit insgesamt 252 Stunden (Ausgleich durch Reduzierung bei 1.1) 
 

Fachrichtung Staatliche Sozialverwaltung,  

im Einzelnen Änderungen in den Lehrfächern 

•  1.4 Krankenversicherung 
1.4.3 Lerninhalt „Sterbegeld“ gelöscht 
 

•  1.9 Familienhilfe, Erziehungsgeld, Elternzeit, Kindergeld 
1.9.13 Änderung des Lerninhalts in 
 a) Regelleistung/Budget; Einkommensgrenzen; maßgebendes Einkom-

men, Feststellung der Einkünfte im maßgeblichen Kalenderjahr; Perso-
nenkreis; Prognose; ausländisches Einkommen 

 
•  1.11 Soziale Entschädigung 

1.11.24 im Lerninhalt Klammerzusatz „(Sterbegeld nach SGB V)“ gelöscht 
1.11.25 im Lerninhalt „wiederaufgelebte Witwenversorgung“ aus 1.1.30 aufgenom-

men 
1.11.30 aufgehoben 
1.11.31 Erhöht von 2 auf 4 Stunden 

 

für alle Fachrichtungen 

im Einzelnen Änderungen in den Lehrfächern 

•  2.2 Bürgerliches Recht 
2.2.8 Lerninhalt „Leistungsstörungen“ durch „Sachmangel“ ersetzt 
 

•  4.1 Grundzüge der Volks- und Betriebswirtschaftslehre 
4.1.8 im Lerninhalt Verweis im Klammerzusatz „(s.a. CA-Nrn. 3.3.12 - 3.3.16)“ 

durch „(s.a. Lehrfach 3.3 - KLR)“ ersetzt 
 
 
 
Änderungen zum 01.04.2004: 
 
Fachrichtung Staatliche Sozialverwaltung,  

im Einzelnen Änderungen in den Lehrfächern 

•  1.10 Teilhabe behinderter Menschen 
1.10.7 wird CA-Nr. 1.10.8 
1.10.8 wird CA-Nr. 1.10.7 
1.10.10 wird CA-Nr. 1.10.12 



1.10.11  wird CA-Nr. 1.10.10 
1.10.12  wird CA-Nr. 1.10.11 
1.10 14 Reduziert von 9 auf 7 Stunden 
 
1.10.15 neu eingefügt mit dem Lernziel: 

Das Verfahren zur Ausweisberichtigung- und Ausweiseinziehung anhand 
von Beispielen durchführen können 
Lerninhalt: Berichtigung (positiv, negativ); Einziehung 
mit 2 Stunden im FL II 

1.10.15  wird CA-Nr. 1.10.16 
1.10.16  wird CA-Nr. 1.10.17 
1.10.17  wird CA-Nr. 1.10.18 
 

 


